
569 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates XVIII. CP 

Bericht 

des Verfassungsausschusses 

über die Regierungsvorlage (539 der Beilagen): 
Bundesgesetz über Einsatzzulagen für Bedien­
stete des Bundesministeriums für Landesvertei-

digung - Einsatzzulagengesetz (EZG) 

Durch den gegenständlichen Gesetzentwurf soll 
anstelle der Nebengebühr'en nach dem Gehaltsge­
setz 1956 oder dem Vertragsbedienstetengesetz 
1948 für Einsätze nach § 2 Abs. 1 lit. abis c des 
Wehrgesetzes 1990 eine eigene Einsatzzulage 
treten. Es werden damit die Ausmaße der 

� Abgeltung, wie sie auf Grund der bisher herangezo­
genen Nebengebührenregelungen möglich waren, 
durch Pauschalierung auf ein vertretbares Maß 
zurückgeführt. 

Ungewichtungen der Abgeltung bei gleichen 
Einsatzbedingungen sollen durch die Bemessung 
nach dem jeweils gebührenden Monatsbezug 
ausgeglichen werden. Diesem Grundsatz einer den 
Einsatzbedingungen entsprechenden Abgdtung 

Edeltraud Gatterer 

. Berichterstatterin 

.: ' L  

folgt auch . die in parlamentarischer Behandlung 
befindliche und in einem engen Konnex zu diesem 
Entwurf stehende Regierungsvorlage zum Heeres-
gebührengesetz 1992. 

. ,  

Der Verfassungsausschuß hat ,die Regierungsvor­
lage am 11. Juni 1992 in Verhancllung gezogen und 
nach Wortmeldungen der Apge,ordne�en S chi �­
d e r, Mag. G u d e n  ti s, ,' .. A n  s � h.o b e  r .. und. 
S c h w a r  z e n  b e r g  e r sowie 4e,s . Staatssekretärs 
Dr. K 0 s t e l  k a mehrstimrriigJ)e�chJossen'i· d�rii 
Hohen Hause die Annahme des 'Gesetzentwu'rfes in 
der von den Abgeordneten. S G h i e 4 e r und Dr. 
K h o l  vorgeschlagenen FassuJ,lg Z\l empfehlen. 

, 
Als Ergebnis seiner Beratungen. stellt der 

Verfassungsausschuß somit·den A n t r a g, ,der 
Nationalrat wolle dem a·n ge s c  h los s e n  e n 0'. 
G e s e t  z e n  t w u r f die verfassungsmäßige' Zu- ,. 
stimmung erteilen. 

Wien, 1992 06 11 

Dr. Khol 

Obmannstellvettreter 
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2 569 der Beilagen 

Bundesgesetz über Einsatzzulagen für 
Bedienstete des Bundesministeriums für Lan­
desverteidigung Einsatzzulagengesetz 

'(EZG) 

Der N ationalr:l:t 'hat :beschlossen: 

.;'., ' .  
o An�pnicb:30uf Einsatzzulage 

o § 1: (1) Eine EiIisaizzulage gebührt folgenden 
Peäonen, söfern sie einer Organisationseinheit des 
Bun;desheeres� zug�6rdri:et und nach § 2 Abs. 1 lit. a 
bis'cdesWeh'rgesetze's'1990 (WG), BGBI. Nr. 305, 
einge�etzi'sihd; fU.t;· di'�' Dauer ihres Einsatzes oder 
de'r' uhinlttelbirenVo�bereitung eines Einsatzes: 

1. Berufs'offizieren;! io 

2. Beamten unq Ver.tragsbediensteten, die nach 
§ 11 WG, zur Ausübung einer U nteroffiziers­
funktion her�f!ge?-ogeri. werden, 

o 3. Militärpilot�n auf2eit. 

(2) Die Einsatzzulage tritt während des Einsatzes 
oder der unmittelbaren Vorbereitung eines Einsat­
zes an die Stelle 

1. der Nebengebühren nach den §§ 16, 17, 17a, 
17 b, 18, 19 a, 19 b und 20 des Gehaltsgeset­
zes 1956, ' BGBI. °Nr. 54 (bei Vertragsbedien­
steten in Verbindung mit § 22 Abs. 1 des 
Vertragsbedienstetengesetzes 1948, BGBI. 
Nr. 86), 

2. der Ansprüche nach der Reisegebührenvor­
schrift 1955, BGBI. Nr. 133, und 

3. des Freizeitausgleiches gemäß § 49 Abs. 2 des 
Beamten-Dienstrechtsgesetzes 1979, BGBI. 
Nr. 333 (bei Vertragsbediensteten in Verbin­
dung mit § 20 des Vertragsbeqienstetengeset­
zes 1948, BGBI. Nr. 86). 

(3) Durch die Einsatzzulage werden bestehende 
Ansprüche auf monatlich pauschalierte Nebenge­
bühren nach den §§ 18, 19 a, 19 b und 20 des 
Gehaltsgesetzes 1956 nicht berührt, sofern die 
jeweils anspruchsbegründende Tätigkeit auch 0 im 
Einsatz oder bei der unmittelbaren Vorbereitung 
eines Einsatzes weiter ausgeübt wird. 

(4) Bei Bediensteten, die der Anwendung des 
Nebengebührenzulagengesetzes, BGBI. Nr. 485/ 
1971, unterliegen, sind auf 75 vH der Einsatzzulage 
die für die nebengebührenzulagenrechtliche Be­
handlung der anspruchsbegründenden Nebenge­
bühren maßgebenden Bestimmungen des Nebenge-
bührenzulagengesetzes anzuwendeh. 0 

Höhe der Einsatzzulage 

§ 2. (1) 0 Die Einsatzzulage beträgt für emen 
Beamten 0 

1. bei einem Einsatz gemäß § 2 Abs. 1 lit. a WG 
das Zweieinhalbfache, 

2. bei einem Einsatz gemäß § 2 Abs. 1 lit. b oder c 
WG das Zweifache 

des ihm nach dem Gehaltsgesetz 1956 gebührenden 
Monatsbezuges mit Ausnahme der Haushaltszu­
lage. 

(2) Für einen Vertragsbediensten gilt Abs. 1 mit 
der Maßgabe, daß an die Stelle des Monatsbezuges 
mit Ausnahme der Haushaltszulage das Monatsent­
gelt zuzüglich allfälliger Zulagen nach § 8 a des 
Vertragsbedienstetengesetzes 1948 mit Ausnahme 
der Haushaltszulage tritt. 

Vorbereitung eines Einsatzes 

§ 3. (1) Für die Zeit der unmittelbaren Vorberei­
tung eines Einsatzes gebührt die Einsatzzulage im 
halben Ausmaß. 

(2) Als Beginn der unmittelbaren Vorbereitung 
eines Einsatzes gilt die Alarinierung zur sofortigen 
Herstellung der Bereitschaft der Truppe zum 
Einsatz. 

Auszahlung 

§ 4. (1) Die Einsatzzulage ist monatlich im 
nachhinein auszuzahlen. 

(2) Ist der Be.trag der auszuzahlenden Geldlei­
stung nicht durch 10 g teilbar, so sind Restbeträge 

569 der Beilagen XVIII. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original)2 von 3

www.parlament.gv.at



569 der Beilagen 3 

bis einschließlich 5 g zu vernachlässigen und 
Restbeträge von mehr als 5 g als volle 10 g 
auszuzahlen. 

Beginn und Enden des Anspruches 

§ 5. (1) Der Anspruch auf die Einsatzzulage 
entsteht mit dem Tag der Verfügung des Einsatzes 
und besteht für die Dauer des Einsatzes. 

(2) Sind die Voraussetzungen für den Anspruch 
auf die Einsatzzulage nicht für den Zeitraum eines 
vollen Kalendermonats gegeben, so ist für jeden 
Kalendertag, an dem kein Anspruch besteht, ein 
Dreißigstel des Monatsbetrages abzuziehen. 

Sachleistungen 

§ 6. Die Bediensteten haben im Einsatz und bei 
der unmittelbaren Vorbereitung eines Einsatzes 
Anspruch auf unentgeltliche Verpflegung. 

Verweisungen auf andere Bundesgesetze 

§ 7. Soweit in den §§ 1 bis 6 auf andere 
Bundesgesetze verwiesen wird, sind diese in der 
jeweils geltenden Fassung. anzuwenden. 

Übergangsbestimmung 

§ 8. Dieses Bundesgesetz gilt auch für zeitver­
pflichtete Soldaten und Personen, die nach § 12 des 
Wehrgesetzes 1978 in der Fassung der Kundma­
chung BGBI. Nr. 150/1978, in einer Offiziersfunk­
tion verwendet werden. 

Inkrafttreten 

§ 9. Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Juli 1992 in 
Kraft. 

Vollziehung 

§ 10. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
ist der Bundesminister für Landesverteidigung 
betraut. 

-, 

569 der Beilagen XVIII. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original) 3 von 3

www.parlament.gv.at




